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Wien, am 10.07.2015 
 
 
Betreff: Erlass zur Klarstellung betreffend Nachtfahrten im Zuge der 

Fahrschulausbildung 
 
 
Gemäß § 64b Abs. 5 und 6 KDV sind im Rahmen der Fahrschulausbildung für die Klasse B 
auch Nachtfahrten zu absolvieren. 
 
Leider gibt es nach wie vor Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten, was unter einer 
Nachtfahrt zu verstehen ist, bzw. wann eine solche Fahrt durchgeführt werden muss, um als 
Nachtfahrt angerechnet werden zu können. 
 
Um eine einheitliche Praxis sicherzustellen ergeht daher folgende Klarstellung: 
 
Eine Nachtfahrt ist eine Fahrt während der Nacht, wobei damit grundsätzlich der Zeitraum 
zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang gemeint ist. Als einheitlicher Anhaltspunkt für 
den Beginn einer Nachtfahrt ist der astronomische Sonnenuntergang für den jeweiligen 
Fahrschulstandort heranzuziehen. Fahrten, die nach dem astronomischen Sonnenuntergang 
begonnen werden, sind daher jedenfalls als Nachtfahrt zu werten. (Der jeweilige Zeitpunkt für 
den astronomischen Sonnenuntergang lässt sich einfach im Internet feststellen.) 
 
Der Erlass des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom 18.10.1990, 
Zl. 179.752/5-I/7/90, welcher zum Thema „Nachtfahrten“ ergangen ist, und Punkt. 4.6 im Erlass 
vom 10. März 1989, Zl. 179.752/1-I/7/89, werden hiermit aufgehoben. 
 
 
Für den Bundesminister: 
Dr. Wilhelm Kast 

Ihr(e) Sachbearbeiter/in:
Dr. Wilhelm Kast

Tel.: +43 (1) 71162 65 5317
Fax: +431 71162 65 65317

E-Mail: wilhelm.kast@bmvit.gv.at
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Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Datum 2015-07-10T14:35:31+02:00     

Seriennummer 1536119   

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-   
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,   
C=AT                        

Signaturwert

u6v1fs5Z2Nj37PKPi/ccEYyEYpK4Vs/2Ao7nAwFtOPr2B+ZisU90qSK+qmCIgvl62
HrG5evSzlOzRFQabZ6n/Wo9mLE9Yuh0AfkZPtydBljPBqX81ak11ucDqsYMy3Vx+t
6BBHOKTfNDT0tvU0nyWeFarPw7ABZhlEwTGMJBP9P3Q/2Hb48898CA/plvOSseSKg
0BvBGx5yg1Z1Zx8hGUc0bDjm9eoOgQIr4GeAPMnC2u2jvw+/Q+gPE+Yws27WtAHfc
qy3qDx4vq8JzhXIrfyV/DfCPeyIvzespsRa1xP66J1gF4XCcKq5QjRbIZQ5GfWnb/
2AfSh8DezkaZVVYxQ==      

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/ 
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